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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schrl.ft11che Anfrage der.Abg. 
Gatterer und Kollegen vom 12. November 1991, 
Zl. 1923/J-NR/1991. "Eifiste1lung des Güter- und 
Personenverkehrs zwischen Wietersdorf/Mösel­

Hüttenberg (Regionalanliegen Nr.57)" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

-179SiAB, 

1991 -12- 20 
zu 492.3,.t 

"Ist die Einstellung zwischen Wietersdorf/Mösel und Hüttenberg 
mit Ende 1991 definitiv?n 

Wegen der äußerst geringen Inanspruchnahme der Strecke 

Klein St. Paul - Hüttenberg erscheint eine fortfüh~ung des 

Reiseverkehrs betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Aus 

diesem Grund wird die Einstellung des Reiseverkehrs auf dieser 

Strecke vorgeschlagen. Zu diesem Ergebnis kommen die öBB und 

auch die im Auftrag meines Ressorts durchgeführte Untersuchung 

betreffend die Einstellung/Weiterführung von Nebenbahnen. 

Zu den Fragen 2, 3, 4 und 5: 

"Wenn ja, sind Sie bereit, die ÖBB anzuweisen, den Bahnhof 
Hüttenberg soweit instand zu setzen, daß er im Rahmen der Lan­
desausstellung 1993 Verwendung finden kann? 

Sind Sie bereit, dafür zu sorgen, daß die GleiSkörper dieser 
Nebenbahnstrecke soweit erhalten werden, daß sie für 
Touristikfahrten im Rahmen der Landesausstellung 1993 bzw •. der 
Milleniumsfeiern im Jahr 1996 Verwendung finden können? 
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Wenn ja, was werden Sie unternehmen, um die Erhaltung zu ge­
währleisten? 

Wenn nein zu Frage 3, warum nicht'?" 

Da der Leistungsauftrag für den Güterverkehr seinerzeit bis 

2001 verorndet wurde, erscheint es aus heutiger Sicht durchaus 

möglich nach 1991 noch Touristikfahrten bis Hüttenberg durch­

zuführen. 

Für diesen Zweck sind keine wesentlichen zusätzlichen Er­

haltungsarbeiten.notwendig. 

Wien, 
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